
Gemeinde St.Kanzian am Klopeiner See

Klopeiner Straße 5, 9'122 St. Kanzran

DVR-Nr: 005990'1, UID: 4TU25942308

Homepage: www.st. kanzian. at

E-Mail: st-kanzian@ktn.gde at

Telefon. 0423912224-0

Fax..0423912935

Rechnungsnu mmer:
Datum:
Kundennummer:

o 3219 24
13.11.2017

13239
Absender: Gemeinde St.Kanzian am Klopeiner See, 9122 St. Kanzian

Herr
Michael Knöbl
Liebenauer Hauptstraße 93b 7
8O41 Graz

Bitte die ausgewiesene Gesamtsumme bis
spätestens 1 5.12.2017 einzahlen.
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Beschei d/Lastschriftanzeige/Rechn ung

Abgabe Zeilraum
6,9122 Grabelsdorf

Pauschalierte Ortstaxe

Pauschalierte Nächtigu ngstaxe

Zweitwohnsitzabgabe

01 01.2017-31 12.2017 ZONE tV (a)

1 Anzahl x 140,00 ZONE lV (a)

01 .01.2017-31 12.2017 Landesabgabe (bis 60 m2)

1 Anzahl x 50,00 Landesabgabe (bis 60 m2)

01 .O1 .2O17-3'l .12.2017 Nutznäche bis 30 m2 (- 'l0olo)

Bezeichnung

140,00 0 0/o

50,00 0 Yo
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12 Monat(e) x 9,00 Nutzfläche bis 30 m2 (- 10o/ol 108,00 0 o/o

0,00 o/o netto 298,00 UsGBetr.

Der Finanzverwalter Peter Hobel

Vorschreibu ngsbetrag 298,00 EUR

Seite: 1 von 1



l. SPRUCH (Ergänzungzur Vorderseite)
Die Abgabenvorschreibung ist an den (die) im umseitigen Spruch
angef ührten AbBabepflichtiBen gerichtet. Dem (Den) Abgabepflichtigen

wird (werden) gemäß §§ 2 und 3 der Bundesabgabenordnung - BAq
BGBI.Nr. 194/1961, und dem Kärntner AbgabenorganisationsBesetz - K-

AOG, LGBl.Nr. 42/2O7O, beide in der derzeit geltenden Fassunt, in
Verbindung mit dem ieweiligen Landesgesetz und der geltenden
Verordnung des Gemeinderates der Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner

See (siehe nachfolgende Rubriken 1-11) die umseitig angeführte(n)
Abgabe(n) zur Zahlung an die Gemeinde 5t. Kanzian am Klopeiner See

vorgeschrieben.

1. Abfallgebühr
Aufgrund der Kärntner Abfallwirtschaftsordnung 2004 - K-AWO 2004,
LGBl.Nr. 17/2004, in derderzeitgeltenden Fassung, in Verbindung mit der
geltenden Verordnung des Gemeinderates, wird für das Grundstück des

umseitig angeführten Abgabepflichtigen eine Abfallgebühr
vorgeschrieben.

2, wasserbezugsgebühr
Aufgrund des Gemeindewasseruersorgungs€esetzes 1997 - K-GWVG

1997, LGBI.Nr. 7O7 / 7997, in der derzeit geltenden Fassung, in Verbi ndung
mit dergeltenden Verordnung des Gemeinderates, wird für den Bezsg von
Wasser aus der Gemeindewasseruersorgungsanlage für das Grundstllck
des umseitig angeführten Abgabepflichtigen eine Wasserbezugsgebühr
vorgeschrieben.

3. Kanalgebühr
Aufgrund des Gemeindekanalisationsgesetzes 1999 - K-GKG 1999,

LGBl.Nr. 62/1999, in der derzeit geltenden Fassung, in Verbindung mit der
geltenden Verordnung des Gemeinderates, wird für die Bereitstellung und
die Möglichkeit der Benützung der Kanalisationsanlage f rlr die Obiekte des

umseitig angeführten Abgabepflichtigen eine Kanalgebühr
vorgeschrieben.

4. Hundeabgabe
Aufgrund des Finanzausgleichsgesetzes 2008 - FAG 2008, BGBl.Nr.

fo3/2oo7 und des Hundeabgabegesetzes - K-HAG, LGB!.Nr. 18/1970,
beide in der dezeit geltenden Fassung, in Verbindung mit der geltenden
Verordnung des Gemeinderates, wird für das Halten eines über drei

Monate alten Hundes eine Hundeabgabe vor6eschrieben.

5. DeckumlaSeundTierseuchenfondsb€itrag
Aufgrund des Kärntner llerzuchtgesetzes 2008 - K-TZG 2008, LGBI.Nr.

7/2oo9, in der derzeit geltenden Fassung, sowie des

lierseuchenfondsgesetzes 1995 - K-TSFG 1995, LGBl.Nr. 58/1995, in der

derzeit geltenden Fassung, womit der Tierseuchenfondsbeitrag und der
Zeitpunkt der Einhebung festgesetzt wird, werden die Deckumlage und
der Tierseuchenfondsbeitrag vorgeschrieben.

6. VergnügunSsst€uer
Aufgrund des Finanzausgleichsgesetzes 2O08 - FAG 20O8, BGBl.Nr.

!O3/2OO7 und des Vergnügungssteuergesetzes 1982 - K-VSG 1982,

LGBl.Nr. 63/1982, beide in der derzeit Beltenden FassunB, in Verbindung

mit der geltenden Verordnung des Gemeinderates, wird für
Vergnügungen eine Vergnügungssteuer vorgeschrieben.

z nrt<- rrnd NächticunCstaxe

9. Gebrauchsabgabe
Aufgrund des Kärntner Gebrauchsabgabengesetzes - K-cAbgG, LGBl.Nr.
42/7959, in der derzeit geltenden Fassung, in Verbindung mit der
geltenden Verordnung des Gemeinderates, wird {ür den Gebrauch von
Gemeindestraßengrund und des darüber befindlichen Luftraunes eine
Gebrauchsa bgabe vorgeschrieben.

il. BEGRUNDUNG

Die umseitige Vorschreibung stützt sich im Wesentlichen auf die im Spruch
zitierten gesetzlichen Bestimmungen sowie auf die Verordnungen des

Gemeinderates der Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner 5ee. Die jeweiliBe

Art und Höhe der umseitig vorgeschriebenen Abgaben ist aus der
Abrechnungsdarstellung zu entnehmen, die einen wesentlichen
Bestandteil dieses Bescheides bildet.

Zu den im Spruch unter 1-11 angeführten Abgaben:
Gegen diesen Bescheid ist die Berufun6 zulässig. Diese ist innerhalb eines
Monates nach Zustellung des Bescheides schriftlich bei der Gemeinde St.

Kanzian am Klopeiner See einzubringen. Die mit der ÜbermittlunBsart
verbundenen Risiken (2. B. Übertragungsfehler, Verlust des Schriftstückes
etc.) trägt derAbsender.
Die Berufung hat zu enthalten:
a) die Bezeichnung des Bescheides, gegen den sie sich richtet,
b) die Erklärung, in welchen Punkten der Bescheid angefochten wird,
c) die Erklärung, welche Anderungen beantraBt werden und
d) eine Begründung.
Mit der Einbringung der Berufung wird die Wirksamkeit des

angefochtenen Bescheides nicht gehemmt, insbesondere die Einhebung
bzw. zwangsweise EintreibunB der Abgaben nicht aufgehalten.

IV. FAttIGKEtT
Die Abgaben werden unbeschadet der in den Abgabevorschriften
getroffenen besonderen Regelungen mit Ablauf eines Monats nach

Bekanntgabe (§ 97 BAO) des Abgabenbescheides fällig {§ 210 BAO).

BESONDERE HINWEISE

1. Lastschriftanzeige- 8emäß § 227 Abs.4a BAO

Der (Die) umseitig Benannte(n) Abgabepflichtige(n) wird (werden)

verständigt, dass die umseitig genannte(n) Abgabe(n) zum genannten
Termin in der umseitig Benannten Höhe fällig wird (werden).

2. Mahnung- gemäß § 227 Abs. 1 BAo
Bei umseitig angeführte(n) Abgabe(n) ist wegen nicht zeitgerechter
Entric htu ng die Vollstreckba rkei t gegebe n. Der ( Die) u mseitig ge nan nte( n)

Abgabepflichtige(n) wird (werden) ersucht, binnen zwei Wochen von der
zustellung an gerechnet, die Abgabenschuld zu entrichten.
Werden {ällige privatrechtliche Forderungen und Umsatzsteuerbeträge
eingemahnt, ist diese MahnunB als privatrechtliches Mahnschreiben
anzusehen-

3. Rechnung
Für die Anforderung privatrechtlicher ForderunBen (2.8. Mieten,
Pachtzinse, Kindergartenbeiträge, Bauhofgebühren, HortbeiträBe,



ZAHLUNGSANWEISUNG
AUFTMGSBESTATIGUNG
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Bescheid
Kdn-Nr.: 13239, Re-Nr.: O

3219 21

:m Pf ängerln Naftre/Firma

Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See, Klopeiner Straße 5,9122 St. Kanzian

I BAN Empränqerln

ATgs 3928 8000 0039 3777
BIC(SWIFT Code) der Empfängerbank

RZKTAT2K288
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BAN Kontoinhaberln/Auft raggeberln

Kontoi n haberl n/Auft ra g geberln Name/Firma

Michael Knöbl Liebenauer Hauptstraße 93b 7 8041 Graz

00321 9000021



Autgrund des Orts- und Nächtigungstaxengeset2es 1970 - K-ONIG,
tGBl.Nr. 144/197Q in der deEeit geltenden Fassung, in Verbindung mit
der geltenden Verordnung des Gemeinderates, wird für den Aufenthalt im
Gemeindegebiet eine Orts- und NächtiBungstaxe (und pauschalierte
Ortstaxe) vorgeschrieben.

8. Zweitwohnsitzabgabe
Aufgrund des Kärntner Zweitwohnsitzabgabengesetzes - K-ZWA6,
LGBl.Nr. 84/2005, in der derzeit geltenden Fassung, in Verbindung mit
der geltenden Verordnung des Gemeinderates, wird für Zweitwohnsitze
eine Abgabe von Zweitwoh nsitzen ausgeschrieben.

SeeanerkennunBszinse, Marktstandsgebühren, etc.) sowie für die
Anforderung der Umsatzsteuer gilt die umseitige Vorschreibung als
Rechnung.

4. Umsatzsteu€r
Hinsichtlich der Anforderung der Umsatzsteuer gelten die Bestimmungen
des Umsatzsteuergesetzes 1994 - USIG 1994, BGBl.Nr. 663/1994, in der
geweils geltenden Fassunt.


